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Jugend-Check 
Der Jugend-Check ist ein Instrument der Gesetzesfolgenabschätzung. Mit ihm werden die Auswirkungen von Gesetzesvorha-

ben auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren aufgezeigt. 

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der hochschulischen Pflegeausbildung, zu Erleich-
terungen bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse in der Pflege und zur Änderung 
weiterer Vorschriften (Pflegestudiumstärkungsgesetz – PflStudStG) (Stand: 05.04.2023) 

Mit dem Gesetzesentwurf soll das Ziel verfolgt werden, die hochschulische Pflegeausbildung neu zu struk-
turieren und sie dadurch in ihrer Attraktivität zu steigern.1 Die Novellierung betrifft insbesondere die Ein-
führung eines Finanzierungssystems für die gesamte Dauer des Pflegestudiums im Pflegeberufegesetz 
(PflBG).2 Studierende sollen künftig für den Zeitraum des Studiums eine monatliche Vergütung erhalten.3 
Die Gesetzesänderungen sollen auch dazu beitragen, dass mehr Menschen mit Hochschulzugangsberech-
tigung die Aufnahme dieses Studiengangs in Erwägung ziehen4 und so dem Fachkräftemangel entgegenge-
wirkt werden kann.  

Mögliche Auswirkungen 

Das Kompetenzzentrum Jugend-Check hat folgende mögliche Auswirkungen identifiziert: 

• Mit der Einführung einer verpflichtenden monatlichen Vergütung für Studierende des pri-
märqualifizierenden Pflegestudiums (§ 38a Abs. 2 PflBG) kann den (künftigen) Studierenden 
die Aufnahme des Studiums ermöglicht bzw. erleichtert werden, indem sie finanziell entlastet 
werden. Somit könnten mehr junge Menschen von der akademischen Pflegeausbildung pro-
fitieren, was ihnen langfristig mehr berufliche Optionen eröffnet und oftmals mit einer grö-
ßeren Arbeitszufriedenheit – im Vergleich zu Absolvierenden der beruflichen Ausbildung – 
einhergeht. 

• Die Neustrukturierung des Studiengangs (§ 38 PflBG) kann zudem unter den Studierenden 
für mehr Klarheit und Transparenz hinsichtlich der Studienplanung führen.  

• Es stellt sich die Frage, ob ähnliche Regelungen künftig auch für Masterstudiengänge oder 
andere akademische Weiterbildungen im Pflegebereich vorgesehen sind. Auch diese könnten 
für junge Erwachsene in der Bildungsphase relevant werden und die Finanzierungsfrage nach 
sich ziehen. 

Betroffene Gruppen junger Menschen 

Betroffen sind in der für den Jugend-Check relevanten Altersgruppe junge Menschen bis 27 Jahre, die nach 
ihrem Schulabschluss eine primärqualifizierende hochschulische Pflegeausbildung in Erwägung ziehen oder 
sich unsicher sind, ob sie eine fachberufliche Pflegeausbildung oder eine hochschulische Pflegeausbildung 
absolvieren wollen. Zudem sind junge Menschen betroffen, die bereits eine hochschulische Pflegeausbil-
dung begonnen haben. Aktuell bieten 27 Hochschulen in Deutschland primärqualifizierende Studiengänge 
in der Pflege an.5 Im Jahr 2021 haben 508 Studierende in primärqualifizierenden Studiengängen eine Pflege-
ausbildung begonnen; demgegenüber stehen 61.329 Auszubildende, die sich 2021 in Deutschland für eine 
berufliche Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann entschieden haben.6 
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Jugendrelevante Auswirkungen 

Betroffene Lebensbereiche 

☐ Familie ☐ Freizeit ☒ Bildung/Arbeit     ☐ Umwelt/Gesundheit     ☐ Politik/Gesellschaft ☐ Digitales 

Einführung einer Vergütung während des Pflegestudiums und Festlegung der Rahmen-
bedingungen der Praxisanteile während des Studiums 

§§ 38 Abs. 1 S. 1, 2, Abs. 3 S. 2, 3; 38a Abs. 1, Abs. 2; 38b Abs. 1; 66b S. 2; 66c Abs. 1 PflBG 

Der Gesetzesentwurf sieht die Anpassung der Regelungen des Pflegeberufegesetzes (PflBG) vor. Künftig 
soll mit der Formulierung des Gesetzeswortlauts klargestellt werden, dass das Pflegestudium stets als dua-
les Studium absolviert wird. Durch die Klarstellung sollen die Studierenden sodann aus sozialversicherungs-
rechtlicher Perspektive den Berufsausbildungsbeschäftigten gleichstehen, vgl. § 38 Abs. 1 S. 2 PflBG.  

Zudem soll geregelt werden, dass der Hochschule die Gesamtverantwortung für die Koordination, die the-
oretischen Lehrveranstaltungen als auch für die praktischen Lehrveranstaltungen inklusive der Praxisein-
sätze obliegt, vgl. § 38 Abs. 3 PflBG. Die Hochschulen sollen mit dem Träger des praktischen Teils der hoch-
schulischen Pflegeausbildung einen Kooperationsvertrag schließen, der den Trägern die Verantwortung für 
die Organisation und Durchführung der Praxiseinsätze zuschreibt, vgl. § 38a Abs. 1 S. 1 PflBG.7 Der Anteil der 
Praxisanleitung soll während der praktischen Ausbildungszeit auf 10 Prozent festgelegt werden, vgl. § 38 
Abs. 3 S. 3 PflBG.  Der Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung soll mit der bzw. 
dem Studierenden einen Ausbildungsvertrag schließen, der eine Verpflichtung des Trägers gegenüber der 
studierenden Person für die Durchführung der Praxiseinsätze enthält, vgl. § 38a Abs. 1 PflBG. Für die studie-
renden Personen soll damit während der Praxiszeit die Bereitstellung einer Ansprechperson gewährleistet 
werden.8  

Der Träger des praktischen Teils der hochschulischen Pflegeausbildung soll zudem verpflichtet werden, der 
Studentin bzw. dem Studenten während der Dauer des Vertragsverhältnisses, also der Zeit der hochschuli-
schen Pflegeausbildung, eine monatliche Vergütung zu zahlen, vgl. § 38a Abs. 2 PflBG. Studierende sollen 
somit im Rahmen des primärqualifizierenden Pflegestudiums eine Ausbildungsvergütung bekommen, die 
der der beruflichen Pflegeausbildung entspricht.9 Mit der Schaffung einer Übergangsregelung soll gewähr-
leistet werden, dass auch Studierende, die bereits vor Beginn der Neuregelung eine hochschulische Pflege-
ausbildung begonnen haben, Anspruch auf den Abschluss eines Vertrages mit der Einrichtung haben, bei 
der sie die Praxiszeiten absolvieren. Dadurch  soll sodann auch der Anspruch einer monatlichen Vergütung 
erwachsen, vgl. § 66b S. 2, 66c Abs. 1 PflBG. 

Die Neugestaltung des Pflegestudiums hin zu einem stets dualen Studium kann für die betroffenen 
Studierenden sowohl organisatorische als auch finanzielle Auswirkungen haben. So profitieren in 
erster Linie (künftige) Studierende, deren Hochschulen bisher keine durchgehende Finanzierung 
der Studierenden sicherstellen konnten10, von der geplanten Einführung einer Ausbildungsvergü-
tung. Durch eine Vergütung in Höhe von monatlich etwa 1.190 Euro (erstes Ausbildungsjahr) bis 
1.353 Euro (drittes Ausbildungsjahr)11 kann es den Studierenden ermöglicht bzw. erleichtert werden, 
sich völlig ihrem Studium zu widmen und ggf. ohne die Aufnahme zusätzlicher Nebentätigkeiten 
ihr Studium zu absolvieren. Somit könnten sich für die Studierenden ggf. mehr Freiräume neben 
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dem Studium eröffnen und eine Entzerrung des Studienalltags wäre möglich. Auch würde diese 
einheitliche Regelung dazu führen, dass sich die Bildungsbedingungen über verschiedene Hoch-
schulen und Standorte hinweg annähern würden, da die Vergütung dann nicht mehr abhängig von 
der Sicherstellung durch die jeweilige Hochschule bzw. den Praxisträger ist. Aktuell gibt es starke 
Variationen hinsichtlich der Finanzierungsmodelle der Hochschulen, die primärqualifizierende Stu-
diengänge anbieten, in Bezug auf eine Finanzierung der Studierenden über ihre gesamte Studien-
dauer hinweg. 12 In diesem Zusammenhang zeigen Daten, dass Hochschulen, die den Studiengang 
mit einer sichergestellten Finanzierung anbieten eine etwas höhere Auslastung der Studienplätze 
verzeichnen als Hochschulen, die diese Finanzierung nicht sicher stellen – wenn auch in beiden 
Fällen die Auslastungsquote eher niedrig ausfällt (60 Prozent gegenüber 42 Prozent Auslastung).13 

Mit der Einführung einer verpflichtenden monatlichen Vergütung könnte generell die Attraktivität 
der akademischen Pflegeausbildung gesteigert werden und somit mehr junge Menschen mit Hoch-
schulberechtigung für die akademische anstelle einer beruflichen Pflegeausbildung gewonnen wer-
den. Ihnen würden im Anschluss an das duale Studium erweiterte berufliche Möglichkeiten, auch 
verbunden mit möglichen höheren Einstiegsgehältern, offen stehen. In diesem Sinne konnten Stu-
dien zudem zeigen, dass „Pflegende mit hohem Bildungsabschluss eine höhere Berufs- und Arbeits-
platzzufriedenheit zeigen, was wiederum eine längere Berufsverweildauer erwarten lässt“14. Hierfür 
bedarf es jedoch auch einer Passung von Ausbildungs- und Stellenprofil und der Möglichkeit ihren 
Qualifikationen gerechte Verantwortungsfelder zu übernehmen. 15 

Neben der verbesserten Finanzierung der dualen Studiengänge soll künftig auch die Organisation 
des Studiums neu strukturiert werden.  So soll die Gesamtverantwortung für die Koordination der 
theoretischen Lehrveranstaltungen als auch der praktischen Einsätze den Hochschulen obliegen. 
Dies könnte für die Studierenden zu einer Vereinfachung ihrer Studienorganisation führen, indem 
z.B. Kursplanung und praktische Einsätze stimmig miteinander in Einklang stehen. Während der 
Praxiseinheiten soll ihnen künftig eine konkrete Ansprechperson bereitgestellt werden. Hiermit 
kann den Studierenden ermöglicht werden, sich stets bei Fragen, Anregungen oder Problemen di-
rekt an jemanden wenden zu können und etwaige Unklarheiten schnell aus dem Weg zu räumen.  

Anmerkungen und Hinweise 

Es sei angemerkt, dass es im Anschluss an das Pflegestudium auch einer Beschäftigungsmöglichkeit ent-
sprechend den Qualifikationen der Absolvierenden bedarf. Einerseits für die Arbeitszufriedenheit (s.o.) aber 
auch, „um das Potenzial der Akademisierung für die Pflege nutzbar zu machen“.16 

Da es sich bei dem vorliegenden Entwurf u.a. um eine Einführung einer monatlichen Vergütung für Studie-
rende eines primärqualifizierenden Studiengangs handelt, stellt sich die Frage, ob ähnliche Regelungen 
künftig auch für Masterstudiengänge oder andere akademische Weiterbildungen im Pflegebereich vorge-
sehen sind. Auch diese könnten für junge Erwachsene in der Bildungsphase relevant werden und die Finan-
zierungsfrage nach sich ziehen.  

Letztlich sei erwähnt, dass eine Bindung bzw. Gewinnung von Fachkräften nicht ausschließlich durch eine 
bessere Finanzierung gelingt, sondern zusätzlich auch „nicht-monetäre Elemente wie die Unterstützung der 
Work-Life-Balance und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, eine selbstbestimmte Arbeitsorganisation oder 
eine verlässliche Karriereplanung“17 eine wichtige Rolle spielen.  
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